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Tagesordnungspunkt: 
 
Überplanmäßige Aufwendungen im Produkt Winterdienst - 12.02.02 
1. Kostenerstattungen an das Land - Konto: 528101 
2. Erwerb von Vorräten - Konto: 545101 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Gemeinde Eitorf stimmt den überplanmäßigen Aufwendungen bei Produkt / Kostenträger 
12.02.02 / Winterdienst; Konto 528101 in Höhe von 12.500,-- € und Konto 545101 in Höhe von 
18.000,-- € gem. § 83 Abs. 2 GO zu. Die Deckung erfolgt durch entsprechende Mehrerträ-
ge/Minderaufwendungen bei KTR: 16.01.01, SK 418101 – Erstattung aus der Abrechnung Solidarbei-
trag 
 
 
 
Begründung: 
 
Die Haushaltsansätze 2010 im Produkt Winterdienst reichen nach dem intensiven Winter 2009/2010 
nicht aus. 
 
Nach Eingang der Rechnung Landesbetrieb Straßen NRW übersteigt die Rechnung für das 1. Halb-
jahr 2010 (i.H.v. 23.739,40 €) den Haushaltsansatz (18.600 €) bereits um über 5.000 €, eine Rech-
nung für das 2. Halbjahr 2010 wurde mal mit dem Durchschnittswert von 7.500 € kalkuliert. Es besteht 
für das Sachkonto „Kostenerstattung an das Land“ somit ein Mehrbedarf von ca. 12.500 €. Für die 
Aufwendungen besteht eine vertragliche Verpflichtung 
 
Für den „Erwerb von Vorräten“, insbesondere Auftausalz, wurden wegen der Lieferengpässe und des 
auf ein Notprogramm reduzierten Winterdienstes (ab Mitte Januar 2010) zusätzlich zum restlosen 
Verbrauch der Lagerbestände noch zusätzlich ca. 5.000 € der Haushaltsmittel 2010 (20.000 €) ver-
braucht. Dabei dienen diese eigentlich dem Nachkauf für den kommenden Winter. Hier stehen aktuell 
nur noch 14.870,80 € für die Erwerb von Vorräten für den Winter 2010/2011 zur Verfügung. Um auf 
den Lagerbestand von Herbst 2009 zu kommen, müssten ca. 350 to. Auftausalz zugekauft werden. In 
Anbetracht der Lieferengpässe bei starker Nachfrage aus dem gesamten Bundesgebiet, sollte die 



Lagermenge zumindest etwas erhöht werden. Eine Anhebung um 50 to. (2 Sattelzüge) auf 400 to. 
sollte künftig Mindestlagerbestand für einen Winter sein, selbst wenn man die Streustrecken in der 
noch offenen Diskussion hierzu noch etwas straffen sollte. Auch bei einem (erfreulich) milden Winter 
nehmen evtl. Restbestände keinen Schaden, diese werden spätestens im Folgewinter (als Erstes) 
verbraucht. 
Für diese 400 to. Auftausalz wären nach aktuellem Preis (Preisstaffel mit Bezug bis 31.07.) ca. 31.000 
€ aufzuwenden, hinzu kommen noch ca. 2.000 € für Calciumchlorid (-Schuppen) zur Anmischung von 
Sole, d.h. Gesamtaufwendungen von ca. 33.000 €. Somit ergibt sich hier ein Mehrbedarf von ca. 
18.000 €. Die Aufwendungen sind aus Verkehrssicherungsgründen unabweisbar. 
 
Deckungsvorschlag in Abstimmung mit Amt 20:   
KTR: 16.01.01 
SK 418101 – Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag 
 
 
 
 
 


